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Widerruf der Zustimmung zum vorzeitigen förderunschädlichen Vorhabensbeginn
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Dresden, l3 10 2009
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Bearb: Frau Förtsch / Herr Dr Börke

Aktenzeichen: 43-8951 10/8

(Bitte bei Antwort angeben)

Anbei übersenden wir lhnen den mit dem SMUL abgestimmten Erlass der Landesdirektion (LD)

Chemnitz vom 07.05.2009 zur Umsetzung der Grundsätze des SMUL gemäß $ 9 SächsWG für

die Abwasserbeseitigung im Freistaat Sachsen 2007 bis 2015 (vgl. Anlage 1).

Wir bitten die Landesdirektionen Dresden und Leipzig für lhren Zuständigkeitsbereich auf der

Basis dieses Erlasses - soweit nicht bereits inhaltsqleich geschehen - ebenfalls im Erlasswege

gegenüber den unteren Wasserbehörden tätig zu werden. Einer Mehrfertigung lhres Erlasses,

bzw. eines inhaltsgleichen früheren Erlasses sehen wir zum 04. November 2009 entgegen.
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Der mit dem SMUL abgestimmte Erlass der LD Chemnitz enthält Hinweise zum rechtlichen Cha-

rakter des $ 9 -Erlasses, zum Anforderungsniveau an den lnhalt des Abwasserbeseitigungs-

konzepts (ABK) im Rahmen der Prüfung durch die zuständige Wasserbehörde sowie zu den

Voraussetzungen für die Ermittlung wirtschaftlich optimierter und wassen¡irirtschaftlich nachhalti-

ger Lösungen, welche nicht auf vorhandene Zentralkläranlagen übergeleitet werden (Gruppen-

und Einzellösungsstandode) sowie für Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung.

Ergänzend wird auf Folgendes ven¡viesen:

Grundsätzlich sind neben einzelnen Grundstückskleinkläranlagen immer auch kleinräumige

Gruppenlösungen im Abwasserbeseitigungskonzept in Betracht zu ziehen. Die dazu im Er-

lass vom 28. September 2007 ($ 9-Erlass) vorgegebene Einbeziehung von Gruppen- und ein-

zelnen Kleinkläranlagen in den Wirtschaftlichkeitsvergleich wurde aus unterschiedlichen Grün-

den von den Aufgabenträgern bei der Uberarbeitung der ABK vielfach zunächst nicht vorge-

nommen.

Wegen der Einzelheiten siehe Anlagen 2, 3a und 3b. Anlage 2 dient zur Veranschaulichung der

Begriffe und Größenordnungen von Kleinkläranlagen und deren Trägerschaft. Die Anlagen 3 a

und 3b dienen der Veranschaulichung des Ziels des Erlasses. ln Anlage 3 a wird der vermutli-

che Bearbeitungsstand einer Vielzahl wohl bereits bestätigter aber leider unvollständiger (dezen-

tral nach $ 9-Erlass nicht weiter untersetzter) Abwasserbeseitigungskonzepte (lST) dargestellt

und erläutert. Das zu erreichende Bearbeitungsniveau im Abwasserbeseitigungskonzept mit un-

tersetzten planerischen Lösungen für Gebiete nicht-öffentlicher oder teilöffentlicher Trägerschaft

(SOLL) stellt Anlage 3 b dar. Dazu werden notwendige Handlungen der Aufgabenträger erläu-

tert.

Sofern im Abwasserbeseitigungskonzept noch nicht enthalten, sind in einem folqenden Schritt,

auch wenn das Abwasserbeseitigungskonzept bereits bestätigt wurde, die entsprechenden Ge-

biete im Rahmen der weiteren planerischen Umsetzung näher zu untersuchen und die konkre-

ten Anlagengrößen in Abhängigkeit der örtlichen und topografischen Verhältnisse zu identifizie-

ren und zu benennen.

Der Aufgabenträger muss dabei die Planungen soweit vertiefen, wie die örtlichen Gegebenhei-

ten und Betroffenheiten es edordern. lm Ergebnis muss für jede Gemeinde bzw. jeden Odsteil

grundstückskonkret eine nachvollziehbare und begründete Entscheidung zur künftigen Abwas-

serentsorgung vorliegen.



ln Abstimmung mit dem SMI wird darauf hingewiesen, dass planerische und organisatorische

Aufwendungen zur Erarbeitung örtlich kleinräumiger wirtschaftlicher Lösungen (d.h. sinnvolle

Abgrenzung zwischen Gruppen- und Einzellösungen) qrundsätzlich qebührenfähiq sind.

Gruppenlösungen sollen dabei vorrangig in öffentlicher Trägerschaft errichtet und betrieben wer-

den (vgl. Anlage 2).

Aber auch für einzelne Anlagen auf privaten Grundstücken ist eine öffentliche Trägerschaft

denkbar; ggf. im Einzelfall vorteilhaft. So würde z. B. die Möglichkeit eröffnet, in Härtefällen wie

bspw. bei ALG ll - Leistungsempfängern sozial verträgliche Lösungen durch Billigkeitsmaßnah-

men (Zahlungserleichterungen) herbeizuführen.

Die Begriffe zentral/dezentral sind nicht automatisch mit öffentlicher / nicht-öffentlicher Träger-

schaft gleichzusetzen. Die möglichen Fallkonstellationen wurden in den Grundsätzen

zu g 9 SächsWG unterZiff .ll Pkt. 1.1 Buchstabe a) dargestellt (S. 10 des $ 9-Erlasses).

Ggf. erforderliche Anderungen in der Planung der Abwasserbeseitigung sind im Vollzug der För-

dermittelbereitstellung konsequent und zeitnah umzusetzen.

ln denjenigen Fällen, in welchen bereits der vorzeitige förderunschädliche Vorhabensbeginn im

Rahmen der Förderung von privaten Kleinkläranlagen durch die SAB erteilt wurde und jedoch

noch eine weitere planerische Untersetzung zur konkreten Abgrenzung der Gruppen- und Ein-

zellösungen erforderlich ist (s. oben: soq. folqender Schritt), ist deshalb durch den Aufgabenträ-

ger unter Einbeziehung der betroffenen Bürger umgehend mit der erforderlichen planerischen

Untersetzung zu beginnen.

Sofern erforderlich ist hierzu durch den Aufgabenträger bei der SAB grundstückskonkret und

unter Benennung der Betreiberanschriften der sofortige Widerruf der Zustimmung zum vorzeiti-

gen förderunschädlichen Vorhabensbeginn nach Ziffer 4.3.5 der Richtlinie SWW 2009 zur Er-

richtung einzelner Kleinkläranlagen zu beantragen. Dem Antrag ist das für den jeweiligen Teilbe-

reich präzisierte und beschlossene ABK, zumindest jedoch der entsprechende Verbandsbe-

schluss zur Planänderung (vgl, S. 16117 des $ 9 - Erlasses Ziff. ll Pkt. 1.2) beizulegen.

Die SAB soll als zuständige Bewilligungsbehörde auch ohne Antrag des Aufgabenträgers nach

dessen Anhörung den vorzeitigen förderunschädlichen Vorhabensbeginn widerrufen, wenn ihr

gesicherte Erkenntnisse zu entsprechenden Umplanungen vorliegen. Der Widerruf gemäß $ 49

Abs. 2 Nr. 3 und 5 VwVfG i. V. m. $ 1 SächsVwVfG kann hierbei solange erfolgen, solange sich



der Begünstigte noch nicht im Vertrauen auf den vorzeitigen Vorhabensbeginn durch Abschluss

eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages gebunden hat (vgl.

SWW2009 Nr. 4.3.1 Satz2).

Die Landesdirektionen werden hiermit aufgefordert, die unteren Wasserbehörden sowie die Trä-

ger der Abwasserentsorgung umgehend in geeigneter Weise zu informieren.

Die SAB wird aufgefordert, die Widerrufe unverzüglich auszusprechen, sobald entsprechende

lnformationen seitens der Aufgabenträger bei ihr eingehen bzw. Erkenntnisse bei ihr vorliegen

(s o ) Die Widerrufe infolge einer Planänderung müssen hierbei den Betroffenen zeitnah und in

geeigneter Form durch den Aufgabenträger mitgeteilt werden.

Beqrundung

Die Pflicht, Einzel- und Gruppenlösungen im Rahmen der weiteren planerischen Umsetzung des

Abwasserbeseitigungskonzeptes zu identifizieren und zu benennen, ergibt sich aus der im Was-

sergesetz statuierten grundsätzlichen Pflicht des Aufgabenträgers zur Abwasserbeseitigung auf

seinem Gebiet (kommunale Pflichtaufgabe).

Die kommunale Pflichtaufgabe gilt allerdings nicht grenzenlos. Die Pflichtaufgabe muss dann zu-

rücktreten, wenn der Kommune oder dem kommunalen Verband vernünftigenrueise - unter Be-

rücksichtigung aller zu erfullenden Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben - die Aufgabener-

füllung insbesondere unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit nicht zugemutet werden

kann (wirtschaftliche Betrachtungsweise).

Gerade diese Grenze ist bezogen auf die Aufgabe - hier: Abwasserbeseitigung - auszuloten.

Maßstab dabei ist die Kostenbelastunq des Abwassererzeuqers, da die Kosten der Abwasser-

beseitigung allein durch ihn aufzubringen sind, sei es durch Kostentragung bei seiner privaten

Kleinkläranlage / abflusslosen Grube oder sei es über die Zahlung kostendeckender Gebühren

und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG).

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat daher grundsätzlich aus Sicht der Mehrheit der Bürqer zu

erfolgen, d. h. nicht bezüglich einzelner individueller Burgerinteressen oder sachfremder Erwä-

gungen des Aufgabenträgers (bspw. per se Ablehnung eines weiteren Gebührengebietes oder

einer weiteren öffentlichen Einrichtung oder grundsätzliche Weigerung, im lnteresse des Ge-

meinwoh ls problem los refinanzierbare Kred ite aufzu neh men).



Die nach diesen Kriterien gefundene Lösung ist die für die örtliche Gemeinschaft wirtschaft-

lichste Lösung i. S. des $ 9-Erlasses und entsprechend umzusetzen. lm Falle einer öffentlichen

Trägersehaft auch und gerade mit den Mitteln des Anschluss- und Benutzungszwanges.

Dr. A. Eckardt

Referatsleiter S iedl u ng swasserwi rtschaft, G ru ndwasser



L¡¡dêodirÊldion Cb@itr . 09105 Chonnitz

Untere Wasserbehörden der Landkreise
und der laeisfreien Stadt Chemnitz

ím Direltionsbezirk Chemni¿

W

Unsetzung des Erlasöes des SMUL zu $ 9 SlchsWG vom 04.10.2007 und Nachfolgeerlasse

Anlsge: Übersicht au Zuständigkeit gemäß Pr¡nkt 5

Sehr geehne Dame¡ urd He¡ren,

die Landesdirektion Chemni¡z hat sich, wie in der gemeinsamenDienstbesprechung mit den unæ-
ren Wasserbehörden am 16.03.2009 zugesag! um Kla¡stelhrng der Erlasslage in Abstimmung mit
dem SMUL bemttht"
Im Ergebnis möchten wir Sie wie folgt informieren:

1. Rechtlicher Charakter des Erlesses zu $ 9 SãchsWG
Die Gnrn{säEe nach $ 9 SächsWQ vom 04.10.2007 @rlass zu $ 9) konkretisieren die An-
forderungen und Pflichten im Rahmen der Abwasserbeseitigrrng, insbesondere nach $ 63
SächsWG r¡nd sind gemäß $ 63 Abs. 2 Satz 2 SächsWG von den Kommr¡nen (Aufgaben-
trägem) bei der Aufstellung des ABK zu berilclaichtigen. Damit lenkt der Erlass zu $ 9
nicht lediglich behördlíches Ermessen der Wasserbehörden, sondern hat auch unmittelba-
re Geltung ftir die Kommunenbzw. Zweckverbãnde. Nachdem er die gesetzlichen Pflich-
ten konkretisiert, ist er auch von den zustlindigen RechTsaufsichtbehörden ¡fonmunalauf-
sicht) bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit des kornmunalen Handelns zu berücksichti-
gen. Diese Auffassung wird vom SMIJL geteilt.

2. Anforderungsniveau an den Inhalt des ABK im R¡hmen der Prüfr¡ng durch die zu-
stãndige lVasserbehördo
Die LDC hat Ihnen ein Angebot zu Prttfung der ABK unterbreitet urd auf der l. Sonder-
dienstbesprechung am 14.11.2008 mit lhnendiskutiem. Wirtschaftlichkeitsvergleiche fflr
Gebiete, díe noch nícht zentral erschlossen sind und kommr¡nale P¡ioritätensetzung (kon-
krete, zeitlich abgestufte Sanienurgsfristen) im ABK sind unverzichtba¡e¡ Bestrndteil ei'
nes vollständigen ABK und somit einzufordern
Mit Erlassen des SMUL vom 1.9.08 ,¿nd25.2.2009 wr¡rden zu einzelnen Inbalten der
Grundsätze nach $ 9 konkretisierende Hinweise gegeben. Hier sind insbesondere das Er-
fordemis der Darstellung des Umfangs der Versickerung von Niederschlagswasser und
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Wirtschaftlicbkeitsuntersuchung von Gruppenlöstlngen zu nennen. Iin ABK milssen hier-
zu (mindestens) gnurdsåtzliche Aussagen anr geplanten Verantwortungswahrnehmung
des Aufgabentägers enthalten sein, d.h., Darstellung, in welchen Gebieten öffentlich oder
nicht-öffentlich erschlossen werden soll, ob hierftir generell ein zentraler Anschluss an

vorhandene zentale Kläranlagen oder ein Anschluss an Gruppenkläranlagen oder Gn¡rd-
sttickskleinklttranlagen erfolgen soll.
Eine planerisohe Umsetzung, welche konkreten Gruppen- r¡nd Einzellösungsstandorte
sinnvoll sind, wird in der Regel erst in einer zweiten Planungsstufe unterhalb des ABK
vom Aufgabentäger erstellt werden ftönnen).

Dies gilt in gleicher rüeise für die planerische Umsetzung zr¡m Umfang der Versickerung
von Niederschlagswasser.

Voreussetzungen für die Findung wirtsch¡ftlich optimierter und wasservirtschaft-
Iich n¡chhaltiger Lösungen fär Gebiete, welche nicht auf vorhandene Zentralkllran-
lagen übergeleitet werden sollen (Iflü sowie GKA) sowie fürAnlagen derNieder-
schlag¡swasserbeseitigung

Aus Sicht der LDC gilt die Pflichtaufgabe Abwasserentsorgung gnmdsätzlich ungeteilt
frr das Gesamtgebiet des Aufgabenüåþers, unabhängig, ob dezentrale oder zenF¿le Ent-
sorgturg beschlossen wird ($ 63 Abs. 2Saþ,1 SächsWG). Dies umfasst das Sa¡nmelq.
Behandeln, Ableiten, ...von Abwasser sowie ... ($ 63 Abs. I Satz 1 und 2 SächsWG). Die
Verpflichtung zur wirtschafrlichen Aufgabenerfrillung ist jedoch nt¡r erfüllba¡, wenn die
dazu erforderlicheq vorbereitenden Planungen und Kostenvergleichsrechnungen fr¡ alle
vemünfrigerweise in Betacht komnende Lösungen úrchgefühn wurden. Dies gilt so-

wohl ftlr zenüal zu ersshließende Gebiete, als auch für dezental zu entsorgende Gebiete.
Zwa¡ enfåillt die Pflicht zur Beseitigung des Abwassers nach $ 63 Abs. 6 Satz I Nr. 4
S¿ichsWG fflr Abwassçr, dessen Einleitung in ein Gewässer erlaubt ist, jedoch schließt
dies das Erfordemis einer vorbereitenden Planung wirtschaftlicher Lösrurgen in dezerita-
len Gebieten im Rabmen der Kostenvergleichsrechnr.rng dr¡oh den zuständigen Aufgaben-
träger nicht aus. Die Planung kann sich nicht allein in der Auweisung eines nicht-
öffentlich zu entsorgenden Gebietes im ABK erschöpfen. Diese Rechtsauffassung wr.rde
bereits im Scbreiben vom22.04.2008 vom damaligen SM Prof. Dr. Wöller di¡ekt an die
kommunalen Aufgabentråiger Abwasserentsorgung deutlich gemacht. Die Teil-Entlassì¡ng
aus derAbwasseibeseitigungspflicht (es bleiben die Entsorgung des KlÈirschlamms sowie
die Übenvachung hinsisþtlich der Eigenkontolle und rùtrartung der KI(A) kann erst dann

erfolgen, wenn die Begrenzung der Kosten fttr den Abwassererzeuger auch tatsächlich
und'nioht allein generell Bertlcksichtigung gefirnden hat.
Bei der Kostenvergleichsrechnung sind alle vemllnfrigen¡'eise in Betacht kommende Lö-
sungen zu berücksichtigen (d. h in der Regel auch Grupperkläranlagen).

Die LDC ist der Auffassung, dass planerische und organisatorische Auûvendungen zur
Findung wirtsc.haftlicher Lösungen in dezentralen Gebieten gn¡ndsätzl,ich gebflhrenfllhig

sind. Wir werden das SMUL ersuchen zr.¡m Umfang der Aufgabe und.der Gebilhrenfähig-
keit der Aufivendungen,'eine Abstimmung mit SMI zu fflhren, urr die aufsichtliche
Dr¡¡cbsetzbarkeit sichera¡stellen.

4. Vorlagepflicht zu ABK-Unterlagen

Der LDC ist mit der abschließenden Stellungnalune zùmABK auch ein vollstilndiges
ABK zu ilbergeben. Die Aufgabent¿igeî sind da¡auf hinzuweisen-

Soweit dies bzgl. bereits beståtigter ABK noch nicht erfolgt ist, wird um eine zeihahe
Übcrsendr¡ng dieser ABK gebeten.



Zuständigkeitsregelung

Gemåiß $ I Satz 2 der gemeinsa¡nen Verordnung des Sächsischen Staatsminisærir¡ms fflr
Umwelt r¡nd Landwirtschafr r¡nd des Sächsischen Staatsministerir¡ms fftr Soziales fiber
Zrståndigkeiten auf dem Gebiet des Wassenechts und der Wasserwirtschaft vom 17. Juni
2008 erklärt die obere rWasserbehörde in Angelegenheiten, die in die örtliche Ztutändig
keit mehrerer unterer Wasserbehörden fallen, eine dieser Behörden fftr zustänlig, sofern
sie gemäß Sarz4 abweichend davon im Einzelfall die Angelegenheit nicht selbst tiber-
nimmt;
In den Fällen, in denen der Versorgungsbereich eines Aufgabentrågers im Zuständigkeits¡
bereicli zweier Landesdirektionen lieg! teffen die beiden berfthrten oberen Wasserbehör-
den einvemehmlich und gemeinsam die Entscheidung nach $ I Satz 2 SächsrüVasserZu-

vo.
Die oberen rWasserbehörden der LD Chemnitz und LD Dresden beabsichtigen nioht, von

$ I Satz 4 SächsWasserZuVO Gebrauch\zu machen. Diese Verfatr¡ensweise wurde von
den oberen Wasserbehörden der Landesdirektionen Chemnitz und fhesden einvenrehm-
lich miteinander ab gestimmt.
Dementsprechend wird auf Grundlage des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) i. d.

F. d. Bek. vom 18.10.2004 (SächsGVBl. Jg.20M Bl.-Nr. 13 S.4S2) folgendes geregelt:

Ersteckt sich das Entsorgrrngsgebiet, auf das sich das Abwasserbeseitigungskonzept be-
zieht, auf den örtlichen Zuständigkeitsbereich mehrerer r¡nterer Wasserbehörden" ist die-
jenige Wasserbehörde zuständig; auf deren Gebiet der größere Teil des Entsorgungsgebie-
tes des Abwasserbeseitigungspflichtigen liegt. Erforderliche Entscheidungen zum Abwas-
serbeseitigungskonzept erfolgen im Benehmen mit der anderen Wasserbehörde.

Die federfflhrende Zuständi'gkeit bezieht sich auch auf die Umsetzung des Erlasses des

SMLJL vom 04.10.20079emäß $ 9 SächsWGund díe Umseøuirgsleitliniendes RP Chem-
nitz vom 28.02.2008

Mit frer¡ndlichen Grtißen
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Übersicht Zuständigkeiten Anlage



Begriffe zentral I dezentral I Gruppenlösung sowie Zuordnung
der Trägerschaft
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vgl. Erlass des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) zum weiteren Ausbau der Abwasserbeseitigung in Sachsen vom 16.10.2000
(Az. 43-8950.00) Pkt. 1 Definitionen, abgelöst durch Grundsätze des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtscnatt 1SU|UL) gemäß g 9 SächsWG
für die Abwasserbeseitigung im Freistaat Sachsen 2007 bis 2015 vom 28. September 2007 (þ¿.43 (41)-8951.10 tB)ZiÍf . il, pkt. 1.1, Buchst. a).

Kleinkläranlagen sind Anlagen zur Behandlung häuslichen Abwassers, die für eine Belastung von weniger als 3 kg biochemischem Sauerstoffbedarf (BSB') oder 8 m3
täglich bemessen sind (siehe $ 63 Abs. 1 Salz 2 SächsWG). Dies entspricht dem täglich anfãllenden Sðfrmutzwasser von etwa 50 Einwohnern (DlN 4261 ,-Teil 2). lm
Einzelfall kann die Anlagengröße bis 53 EW betragen, dies richtet sich nach der konkreten DlBt-Zulassung für den jeweiligen Anlagentyp.
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Anlage 3a
Planerische Untersetzung des ABK zur

Erm ittlu ng wirtschaftlich optim ierter
Gruppen- und Einzellösungen
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Bearbeitungsstand des ABK Darstellung der ausgewiesenen Gebiete m¡tffi
öffentlicher Trägerschaft und verschiedenen grundstücksbezogenen
Abwasserbeseiti gu n gsvarianten

Erläuterungen banv.
notwendige Handlungen

SOLL

Angepasstes

Abwasserbeseitig ungskonzept

mit untersetzten planerischen

Lösungen für Gebiete nicht-

öffentlicher oder

teilöffentlicher Trägerschaft

KKA 4 EW:,].:
,GKKA t0

ld

Bisherige Gebiete nicht-öffentlicher

Trägerschaft werden hinsichtlich der

Möglichkeiten von Gruppenlösungen

untersucht und ergänzt.

lm Einzelfall werden die

bestehenden

Wirtschaft lichkeitsvergleiche ergänzt

und ggf. angepasst.

Dabei können vormalige Teilgebiete

mit öffentlicher Trägerschaft zu

Teilgebieten mit nicht-öffentlicher

Trägerschaft werden und umgekehrt.

Teilgebiet 2b und Teilgebiet 2c

können zusammengefasst werden.

Teilgebiet 2a kann als teil-öffentlich

ausgewiesen werden (GKI(A sowie

TOK) oder der öffentliche Teil wird

als Teilgebiet 1d ausgewiesen.
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Edãuterung der neu entstandenen Teilgebiete (TG)
TG 1c: Kle¡nkläranlage ¡n öffentl¡cher Trägerschaft
TG 1d Gruppenlösung ¡n öffentlicher Trägerschaft m¡t Einleitung in TOK (öffentliche Trãgerschaft)
TG 2c: Gruooen-Kleinklåranlaoe ¡n n¡cht-öffentl¡cher Tråoeßchaft

rn
-
3
-¡É'
=tc
-J

GI

=.-+.
U,
o
-Jq¡
rh+-
=o
-J
o!t+,
I!

3
IIo
-+,o
-

o
-C
!tîto
=I
c
=ct
E!
=Ng
-o:
U,
tr
-J

GIo
-J

T
q¡
-Jo
=.o
o
-¡J
o
c
5.+
o
-ao+.
Nc
-J

GI
CL
oo

Ex
Nc
-

KKA = Kleinkläranlage, i. d. R. < 50 EW, max. 53 EW
GKKA = Gruppen(klein)kläranlage, i. d. R. s 50 EW, max. 53 EW
GKA = Gruppenkläranlage, die den Kleinkläranlagenbereich (max. 53 EW) überschreitetZKA = Zentrale Kläranlage, der das Abwasser mehrerer Entwässerungsgebiete/Gemeinden mittels überleitungen zur Behandlung zugeführt wirdTOK =Teilortkanalisation
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